
 

 

 
 
 

I N V E S T O R E N W A R N U N G  
 
 

 

(Wien, 19. November 2010)  

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) kann gemäß § 92 Abs. 11 1. Satz 

Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007) durch Kundmachung im Internet, Abdruck im 

„Amtsblatt zur Wiener Zeitung" oder in einer Zeitung mit Verbreitung im gesamten 

Bundesgebiet die Öffentlichkeit informieren, dass eine namentlich genannte natürliche oder 

juristische Person zur Vornahme bestimmter Wertpapierdienstleistungsgeschäfte (§ 3 Abs. 2 Z 

1 bis 4 WAG 2007) nicht berechtigt ist, sofern diese Person dazu Anlass gegeben hat und 

eine Information der Öffentlichkeit erforderlich und im Hinblick auf mögliche Nachteile des 

Betroffenen verhältnismäßig ist.  

 

Mit Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 19. November 2010 teilt die FMA 

daher mit, dass die 

Randall & Gibson Partnership Company 
131 Dartmouth Street 

Boston, MA 02116 
USA 

www.randallandgibson.com 
Phone: 00 1 781 654 0998 

Fax: 00 1 781 658 2009 
 

nicht berechtigt ist, konzessionspflichtige Wertpapierdienstleistungen in Österreich zu 

erbringen. Die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese Tätigkeiten ein oder 

mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben (§ 3 Abs 2 Z 3 WAG 2007), ist dem 

Anbieter daher nicht gestattet. 

 


